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Kreisausschuss 12.10.2015

Kreistag 14.12.2015

Betreff:

Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter des Senats für Flurbereinigung 
(Flurbereinigungsgericht) bei dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht
- Amtszeit vom 10.06.2016 bis 09.06.2021 -

Sachverhalt:

Die Amtszeit der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter des Senats für Flurbereinigung bei 
dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht endet mit Ablauf des 09.06.2016.

Der Präsident des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts hat gebeten, zur Vorbereitung 
der Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bis spätestens 15.03.2016 durch 
Kreistagsbeschluss eine Person zu benennen. Diese muss nach § 139 (3) Flurbereinigungsge-
setz Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes sein und besondere Erfahrungen in der land-
wirtschaftlichen Betriebswirtschaft haben. Zudem muss sie den Vorschriften der §§ 20 bis 23 
der Verwaltungsgerichtsordnung (siehe Anlage) entsprechen. Für die Benennung ist eine 2/3-
Mehrheit der anwesenden Kreistagsmitglieder, mindestens jedoch die Hälfte der gesetzlichen 
Mitgliederzahl, erforderlich. Vorschläge, die lediglich von einem Ausschuss erfolgen, müssen 
bei der Wahl unberücksichtigt bleiben.

Bei der letzten Vorbereitung der Neuwahl der ehrenamtlichen Richter für das Flurbereinigungs-
gericht wurde in der Sitzung des Kreistages am 14.12.2010 Herr Holger Weers aus Blomberg 
vorgeschlagen. Allerdings wurde er seinerzeit nicht zum ehrenamtlichen Richter gewählt.

Beschlussvorschlag: 

Für die Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter des Senats für Flurbereinigung 
(Flurbereinigungsgericht) bei dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht - Amtszeit vom 
10.06.2016 bis 09.06.2021 - wird Herr/Frau ............................ benannt.
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Wittmund, den  21.09.2015 Abstimmungsergebnis:

Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.:

gez. Stigler, Amtsleiter Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  

Anlagenverzeichnis:

Auszug aus der Verwaltungsgerichtsordnung und dem Flurbereinigungsgesetz
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